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Tagesordnung

BegrifSung und Ergebnisbericht der letzten Sitzung

Endspurt vor der Europawahl: was lauft in Sachen ,Green Deal / KommunalabwasserRL / Energie”? (agw)
Nationaler Energie- und Klimaplan des Bundes

Stromeinkauf in schweren Zeiten: Gutachten BBH / Erfahrungsbericht / Verlangerung in 2024

Austausch zu , Uberregionale Stromausfalle” / Kurzbericht aus der AG Notstrom

Ausweitung der Eigenenergieerzeugung: Sachstandsbericht Anderung der Verbandsgesetze

Allgemeiner Austausch zu weiteren Themen:

Bilanzkreismodell / Webinar?

Neues aus der Generalzolldirektion?

E-Mobilitatskonzepte: Erftverband

Berichtspflichten fir Klarschlammverbrennungsanlagen nach BEHG / aktueller Stand?
Erfahrungsberichte zu PPAs? Wer beschaftigt sich mit diesem Thema?

Kurzer Erfahrungsaustausch Abwasserwarmenutzung
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Verschiedenes

a. Stichwort Nachhaltigkeits-Workshop und THG
b. BimSchG

c. Stimmungsbild Atl

d. Sachstand nach ,KWK“-Urteil



[7] TOP 1 Endspurt vor der Europawahl: was lauft in Sachen

KommunalabwasserRL / Energie?

Kommunalabwasserrichtlinie:

- Verfahrensstand: 1. Lesung am 05.10.23 erfolgt, Verfahren derzeit im TRILOG

- Inhalte:
- Verscharfung Phosphor und Stickstoff (2040 mindestens 93% des Phosphors und 80% des Gesamtstickstoffs)
- 4. RST zunachst fiur alle KA > 150.00 EW

- Erweiterte Herstellerverantwortung zur Mitfinanzierung der 4. RST Uber die Produzenten von
Arzneimitteln und Kosmetika

- Energieneutralitat: Klaranlagen > 10.000 EW sollen bis zu 75% mit durch die Klaranlage produziertem Strom
betrieben werden (Klargas, Photovoltaik, Windkraft).

Die Prozentzahl bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt. Die restlichen 25% (40%) diirfen aus Erneuerbaren
Energien zugekauft werden

Weitere Gesetze:
- EnergieeffizienzRL: Bis 2030 40% Senkung des Endenergieverbrauchs der EU

- Erneuerbare Energien RL (REDII): Erhohung des Anteils Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch der EU bis
2030 auf 24,5 %
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Energieeffizienzgesetz Bund - EnEfG (21.09.23)
 Festlegung klarer Effizienzmallnahmen flir Deutschland mit dem Ziel:
 Senkung des Primar- und Endenergieverbrauchs in Deutschland fur 2030
e Umsetzung der EED der EU
e Malnahmen betreffen u.a. die 6ffentliche Hand
e 2% der Gesamtendenergie soll eingespart werde
 Verpflichtende Einrichtung von Energie- oder Umwelt-Management-System bis 30.06.2026 ab durchschnittlichen
Gesamtendenergieverbrauch der letzten 3 a von > 3 GWh (bei >1 bis <3 GWh: vereinfachtes Energiemanagementsystem)
« Abwarme aus Produktionsprozessen muss kinftig moglichst vermieden werden. Ist eine Vermeidung nicht moglich ist, soll
diese verwendet werden (Abwarmenutzung).
« Abwarmepotenziale in Unternehmen auf einer neuen Plattform gebindelt und 6ffentlich zuganglich gemacht.
 Verfahren: Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen. Am 20.10.2023 auf Tagesordnung.

TOP 2: Was lauft beim Bund?

Nationaler Energie- u. Klimaplan des Bundes (NECP)
 Ziel ist es, die Energie- und Klimapolitiken der EU-Mitgliedstaaten vergleichbar zu machen

* Schaffung eins verlasslichen Monitorings
 Darstellung der nationalen — auch langfristige und sektorspezifische — Zielpfade und Ziele
 Abwasseraufbereitung, Abwarmenutzung aus Abwasser sowie Starkung des Eigenverbrauchs von erneuerbarer Energie

Gesetzesentwurf Mess- und Eichrecht / Smart Meter
 Diese Woche veroffentlicht

Solarpaket |
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Was haben wir bereits getan?

TOP 3: Stromeinkauf in schweren Zeiten 1/2

 Webinar zu Energie- und Strompreisbremse und zur Gewinnabschopfung
am 16. Januar 2023 GUTACHTEN

Inwieweit unterfallen die agw-Mitglieder

* Gutachten von BBH zum Unternehmensbegriff aus § 2 Nr. 25 des dem Untemehmensbegeif aus § 2Nr. 25 StromPBG?
Strompreisbremsengesetzes

im Auftrag der

O A agw —Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftverbande
Wle gEht es Werter? in Nordrhein-Westfalen,

Am Erftverband &,
o126 Bergheim,
vertreten durch die Geschaftsfihrerin Jennifer Schafer-Sack

e Stichwort Verlangerung?

* Vorlaufige Auskunft Gber die Hochstgrenzen und Feststellung
via pwc (https://pruefbehérde.pwec.de)

Rechtsanwalt Christoph Lamy

Rechtsanwalt Vincent Gronbach

Wie ist der Sachstand in den Hausern?

Resultierende Pflichten / Fristen?


https://pruefbehörde.pwc.de/

TOP 3: Stromeinkauf in schweren Zeiten 2/2

Bearbeitungsleiste

L] =] C O E I
Regelung nach . _ ; ; Erganzungen
Adressat Erganzungen Adressat Wem gegenaber’? Wesentlicher Inhalt Frist _
StrromPBG - - - - - Frist -
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.. N individuelle Hachstgrenzen auf das
i ey e Il L e Elzktrizitdtzuersorgungsunternehm | Elektrizitgtslieferverhiltnis mit dem anderenfalls
%30 Ab=_ 1 Rr_ 1 Letztverbraucher Metzentnabhmestellen einen Betrag grin) 31.03 2023

wvarn 150 000 Eura in einem Monat
Ubersteigen werden

en

Elektrizitdtzverzorgungsunternehmen; anteil der
individuellen Hachztgrenze, der vorlaufig auf die
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% 30 Abs. 1M 2

Letztverbraucher
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Mr. 1S5tromPEBES abgegeben haben | en . L
ihrem Elektrizitdtzversorgungsunternehmen neu
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Erntlastungssumme dber 25 Millionen Eura nicht in
Arnspruch genommen wird
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Aktueller Sachstandsbericht: mindlich (agw)

TOP 4: Uberregionale Stromausfille
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Anderung der Verbandsgesetze bei Erneuerbaren Energien gewlinscht und beim MUNV angekommen.

TOP 5: Sachstandsbericht Anderung der Verbandsgesetze

Vorschlag der agw:

* Beteiligung an Anlagen Dritter (bisher nur im Ruhrverbandsgesetz enthalten).

* Prazisierung der bestehende Moglichkeit des Verbandes zur Energieerzeugung.

 Ausnutzung weiterer Potentiale in seinem Tatigkeitsbereich auch andere Arten von Anlagen zur Erzeugung und
Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten.

 Unter Energie aus erneuerbaren Quellen ist neben Strom u.a. auch Warme zu verstehen.

* Speicherungist weit auszulegen und umfasst auch die Zwischenspeicherung.Zu Energieerzeugungsanlagen
gehoren etwa Anlagen der Geothermie, der Photovoltaik und der Windkraft.

e Zweckbeschrankung auf die Deckung des Gesamtenergieverbrauchs der Verbandsunternehmen.

* Erzeugung von Uberschussmengen dabei unvermeidbar

Vorteile:

* Ausweitung der Eigenenergieerzeugung im Sinne der UWWTD
* Unterstutzungbei der Erfullung der NRW Klimaschutzziele

* Kostenersparnis

* Versorgungssicherheit



Allgemeiner Austausch zu weiteren Themen

Bilanzkreismodell / Webinar? (agw/RV)

Neues aus der Generalzolldirektion? (agw) &
Mobilitatskonzepte: Erftverband

Berichtspflichten Klarschlammverbrennungsanlagen nach
BEHG / aktueller Stand?

Erfahrungsberichte zu PPAs? Wer beschaftigt sich mit diesem -

Thema? (WVER)

Kurzer Erfahrungsaustausch Abwasserwarmenutzung
(WVER/EGLV)

Generalzolldiraktion

Genaratrolidiniiion, PosTach 12 73, 53002 Bann

Biogasrat e. V.

Bundesverband Bioenergie e V.

Bundesverband der Deutschen Enltsorgungs-, Wasser- und
Kreislaufwirtschaft &. V.

Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.
bvse-Fachverband Ersatzbrennstoffe, Altholz und Biogene
Abfalle

Deutscher Bauernverband e V.

Deutsche Vereinigung for Wasserwirtschaft, Abwasser und
Abfall e. V.

Fachverband Biogas e V.

Genossenschaflsverband - Verband der Regionen e.V.
Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber e V.

MEW - Mittelstandische Energiewirtschaft Deutschland e V.

Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e V.
Verband kemmunaler Unternehmen
Wirtschaftsverband Fuels und Energie e. V.

Energiesteuer; § 28 EnergieStG

steuerfreie Verwendung von gasférmigen Bickraft- und Bicheizstoffen

sowie Klar- und Deponiegasen; Anderungen ab 1. Oktober 2023

V 8230 - 01723 - DIV.AL32.04  pei sntwort bisme angeben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

E ZOLL

DEREXTION ¥
\erbrauchsbeuer-,
Werkehratewerrecht und
Priifungsdienst
EEAABEIET VOK

Christian Semrau
CREMSTOAT

‘Wasensiralle 32

67433 Newstadt a.d.W.

TEL (228 30341073

Fadd (228 30399104

WAL DY gedfimoll bund de
CE-  DiV.gedifizall de-mail.de
MAL

POSTARECHRIFT
Postiach 10 07 64

67407 Newstadt a.d.W.

w70l de

oarum: 24 Saptember 2023

mit diesem Schreiben mdchte ich Sie auf Anderungen des Anwendungsbereichs von

§ 28 Energiesteusrgesetz zum 1. Oktober 2023 hinweisen.

. Hintergrund

Die 2013 erteilte EU-beihilferechtliche Genehmigung fir die Steuerbefreiungen nach
§ 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Energiesteuergesetzes 15uft zum 30. Sep-
tember 2023 aus und kann aufgrund der verscharften Machhaltigkeits-anforderungen

des EU-Beihiferechisrahmens nicht verlangert werden. Die Regelungen des § 28
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